
1. Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Fried-
hofssatzung) in der Stadt Billerbeck vom 19. Dezember 2003 
 
Aufgrund des § 4 des Bestattungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Juni 2003 
(GV NRW 2003, S. 313) und § 7 Abs. 2 i. V. m § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der zurzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung am ………2006  folgende 
Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofssat-
zung) beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
§ 14 erhält folgende Fassung: 
 

§ 14 
Wahlgrabstätten 

 
(3) Wahlgrabstätten werden als mehrstellige Grabstellen vergeben. In Wahlgrabstel-
len darf je Grabstelle nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, je 
Grabstelle zusätzlich die Leiche eines Kindes unter einem Jahr, Tot- und Fehl-
geburten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende Leibes-
frucht und eines Familienangehörigen oder die Leichen von gleichzeitig ver-
storbenen Geschwistern unter 5 Jahren zu bestatten. Nach Ablauf der Ruhezeit 
einer Leiche kann eine weitere Bestattung erfolgen, wenn die restliche Nutzungszeit 
die Ruhezeit erreicht oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhezeit wieder erworben worden ist. 
 

 
Artikel II 

 
Die geänderte Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 


